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RS OGH 1974/1/29 8Ob271/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1974

Norm

ZPO §261 Abs6

Rechtssatz

Dem Erfordernis der Namhaftmachung des Gerichtes im Überweisungsantrag ist nicht genügt, wenn sich diese nur auf

die sachliche Zuständigkeit (Arbeitsgericht), nicht aber auch auf die örtliche Zuständigkeit erstreckt.

Entscheidungstexte

8 Ob 271/73
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